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Gesetze und Aerordnungen.

Gegen das Eidgenössische Forstgesetz wurde das Veto

nicht ergriffen, auch gar kein Versuch gemacht, Unterschriften zur
Veranlassung einer Abstimmung zu sammeln, der Bundesrath hat daher den

Termin für in Krafttrctung desselben auf den 10. Juni 1876 angesetzt

und unterm 19. August an die NcgierungSräthe derjenigen Kantone, in
welchen das Bundesgcsetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die

Forstpolizei im Hochgebirge Anwendung findet, ein Krcisschrciben erlassen,

durch das dieselben eingeladen werden, dem Bundesrath bis zum 1.

Oktober d. I. vorzulegen:
1. Die Projekte für die Begrenzung der unter die eidgenössische

Oberaufsicht zu stellenden Forstgcbictc.

2. Ein Vcrzcichniß der Forstbeamtcn, Förster und Waldhüter mit Angabe

ihrer Besoldung und ihres Bildungsgrades.
3. Die Anzahl und Begrenzung der bestehenden Forstkreise mit Angabe

der Gesammtflächc und der Waldfläche.
4. Die Abänderungen, welche in der Organisation des Forstwesens

nothwendig sind, um dieselbe mit den Vorschriften dcö Bundcsgcsetzes

in Einklang zu bringen.

Diejenigen Kantone, welche noch keilte Forstorganisation besitzen,

haben dem Bundcsrathe bis zum gleichen Darum Kenntniß darüber zu

geben, in welcher Weise sie die Art. 7, 8 und 9 des Gesetzes zur
Ausführung zu bringen gedenken. Als zweckmäßigstes Mittel hiezu bezeichnet

der Bundesrat!) die baldmöglichstc Anstellung eines Kantonsoberförstcrs.

Verordnung.
Der h o he La n d r ath des K a nto n s 11 ntcr w aldcn nid dem

Wald nach Kcnntnißnahmc eines schriftlichen Berichtes der Tit.
Forstkommission von vorigem Monat und dcS einläßlichen Referats des Hrn.
Obervogt Bünter als Präsident dieser Kommission über den Zustand

hiesiger Korporationswäldcr,
h a t

auf Antrag der Tit. Forstkommission

erwägend
1. Daß das Holzschlaggcsetz vom 28. November 1836 die deutliche

Bestimmung enthält, daß die abgeholzten oder geschlagenen Wälder von
allem Weidgang jeder Art von Groß- und Kleinvieh auf 20 Jahre
gebannt und befreit sein sollen, bei gesetzlicher Strafe;



— 173 —

2. Daß der im verflossenen Sommer von der Regierung angeordnete

Untersuch in hiesigen Korporationöwäldcrn, in welche Ziegen getrieben

wurden, konstalirt, daß die Ziegen überall, wo sie auf Waldbodcn

geweidet, an sämmtlichen jungen Holzbcständen großen Schaden verursacht

haben;
3. Daß die aufgestellte Behauptung, man könne den Gcißtrieb in

fraglichen Wäldern durch Erlaß von Rcglcmcnten und Anstellung von Ziegenhirten

derart beschränken, daß für die Waldkultur kein erheblicher Nachtheil
mehr erwachse, bei dem gegenwärtigen Zustande der Wälder sich nicht

bewährt, sondern der angestellte Untersuch daS Gegentheil hicvon bewiesen hat;
4. Daß anerkannte auswärtige Fachmänner, die s, Z. den Zustand

hiesiger Waldungen untersucht haben, mit dem angeführten Expertenbericht

durchaus übereinstimmten;
5. Daß unter solchen Umständen der Erlaß beschränkender

Bestimmungen an Hand der kant. Verfassung und bezüglicher Landesgcsetze im

Interesse deö Landes geboten erscheint und auch früher schon in ähnlichen

Fällen wiederholt erfolgt ist;

verordnet:
1. Der Geißtrieb ist in allen hiesigen Korporationswaldungcn, wo

verflossenes Jahr der amtliche Untersuch stattgefunden hat und wo der

Geißtrieb gegenwärtig noch von Seite der Korporationen gestattet wird,
gänzlich untersagt.

2. Auch für alle übrigen Privat-, Korpvrations- und Alpgenosscn-

Wälder bleiben die Bestimmungen des Holzschlaggesctzcö bezüglich des

Gcißtriebes und nachtheiligen Holzschlages in Kraft.
3. Die Gcmeindcräthe, Waldbesichtiger und besonders die Kor-

porationsräthc, Genosscnräthe und Waldvögtc haben unter strenger

Verantwortlichkeit über die Handhabung dieser Verordnung zu wachen und

Fchlbare der hohen Regierung zu »erzeigen.

4. Dieser Beschluß ist durch das Amtsblatt bekannt zu machen und

den Korporationen, wo gegenwärtig noch der Geißtricb gestattet ist oder

geduldet wird, speziell mitzutheilen.
So beschlossen vom hohen Landrathe.

S tans, den 1. Mai 1876.

Diese Verordnung, die erlassen wurde bevor das eidgcn. Forstgesetz

in Kraft getreten ist, bildet einen guten Anfang zur Vollziehung des

Letzteren.
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